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Art. 1 Vertraulichkeit der Daten 
  

Weitergabe von Daten 

Der Verein ist grundsätzlich nicht berechtigt, Daten der Vereinsmitglieder in ir-

gendeiner Form an Dritte weiterzugeben oder Dritten zugänglich zu machen. Da-

von ausgenommen ist die vom Vorstand SpitalBenchmark beauftragte Ser-

vicefirma, welche den Betrieb und die Weiterentwicklung der Datenplattform si-

cherstellt. Ebenso kann H+ entlang des Zusammenarbeitsvertrages Daten aus-

werten. Weitere Zusammenarbeitsvereinbarungen im Sinne der Vereinsstatuten 

kann der Vorstand eingehen, wenn die Vertraulichkeit der Daten gewährleistet ist 

und die Nutzung der Daten im Interesse des Vereins erfolgt. 

 
Innerhalb des Vereins ist ein allgemein zugängliches Verzeichnis der Mitglieder 
und deren USER einsehbar.  
 
 
Verwendung der erhobenen Daten gem. Art. 3 der Statuten 

Der Verein ist berechtigt, in Erfüllung von Art. 3 der Statuten die erhobenen Daten 
zu verwenden. 
 
 
Datenverarbeitung 

Die erhobenen Daten dürfen einzig von vom Vereinsvorstand beauftragten Perso-
nen verarbeitet werden. Die bezeichneten Personen haben die Geheimhaltungs-
erklärung gemäss Anhang 1 zum Reglement zu unterzeichnen. Mit der Ser-
vicefirma wird ein eigener Vertrag inkl. Datenschutzklausel resp. der mitgeltenden 
Vereinbarung zur Auftragsdatenbearbeitung abgeschlossen. 
 
 
 

Art. 2 Datensammlung (Art 3. der Statuten) 
 Die Daten werden pro Kalenderjahr erhoben und bis am 15. April des Folgejahres 

an die bestimmte Servicefirma gemeldet. 
 
Die Meldung umfasst standardisierte Unterlagen in der jeweils gültigen Version. 
Aufgrund der Entwicklung kann die Datensammlung durch den Vorstand ange-
passt werden. In der Einladung zur Datenlieferung sind die zu liefernden Daten 
spezifiziert.  

 

 

 

Art. 3 Datenaufbereitung 
 Eine Arbeitsgruppe plausibilisiert die eingereichten Daten und verlangt bei offen-

sichtlichen Differenzen eine Überprüfung. 
 
 
Auswertungen 
Vorbereitet werden Auswertungen, welche Benchmarks zwischen den Mitgliedern 
ermöglichen sowie Grundlagen zur Preisbestimmung bei Tariffestsetzungsverfah-
ren bilden. 
 
 
Analyse 
Die Interpretation der Auswertungen erfolgt an Fachtagungen durch die Vereins-
mitglieder. In der Regel werden nur die Aktivmitglieder, welche auch Daten liefern 
und Passivmitglieder eingeladen.  
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Datenaufbereitung für besondere Zwecke 
Datenaufbereitungen für besondere Zwecke werden durch eine vom Vorstand ein-
gesetzte und beauftragte Arbeitsgruppe erarbeitet. Entsprechende Anträge von 
Vereinsmitgliedern werden vom Vorstand beurteilt und entschieden.  
 
 
 

Art. 4 Finanzierung 
  

Übergeordnete Aufgaben 
Für die Organisation, die Datensammlung, die Validierung und Aufbereitung der 
Auswertungen wird ein Mitgliederbeitrag erhoben. Der Vorstand legt die Höhe fest. 
Der Vorstand beantragt der Generalversammlung im Rahmen des Budgets die 
Höhe des Jahresbeitrages für die Aktiv- und Passivmitglieder. 
 
 
Auswertungen für besondere Zwecke 
Mitglieder können solche Auswertungen gegen eine Kostenentschädigung bestel-
len.  
 
 
 

Art. 5 Kommunikation 
 
 

 
Vereinsintern: 
Mit dem Vereinsbeitritt stimmen die Mitglieder der transparenten Kommunikation 
zu. Dies bedeutet, dass Auswertungen mit Angabe der Institution erfolgen.  
 
 
Extern (Art. 8 der Statuten) 
Der Vorstand entscheidet über die Periodizität und den Inhalt von Veröffentlichun-
gen. Einzelne Mitglieder können verlangen, dass ihre Institution aus der Veröffent-
lichung gestrichen oder anonymisiert dargestellt wird. In der Regel werden die Mit-
glieder 14 Tage im Voraus über eine anstehende Veröffentlichung informiert. 
 

 
 
 
 

 

 

 


